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Senatsverwaltung für Finanzen

Herrn Abgeordneten Sven Meyer (SPD)

über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19 / 14 742
vom 26. Januar 2023
über Mindestlohn nur mit Nachtzuschlag? Landesmindestlohn bei landeseigenen
Unternehmen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft teilweise Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener
Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Um Ihnen ungeachtet dessen eine Antwort
zukommen zu lassen, wurden die Landesunternehmen, d.h. die Unternehmen und
Gesellschaften privaten Rechts sowie wirtschaftlich bedeutenden Anstalten öffentlichen
Rechts mit mehrheitlicher Beteiligung des Landes Berlin, um Informationen gebeten, die von
diesen in eigener Verantwortung erstellt wurden. Die Übersichten berücksichtigen die
Rückmeldungen, die innerhalb des für die Beantwortung der Schriftlichen Anfrage zur
Verfügung stehenden Zeitrahmens erfolgten.

1. Wie hoch ist jeweils der niedrigste Stundenlohn ohne Zuschläge bei den landeseigenen Unternehmen und
deren Tochterunternehmen? (Bitte Übersicht aller Unternehmen mit den zugehörigen Löhnen in einer Tabelle)
2. Bei welchen landeseigenen Unternehmen und deren Tochterunternehmen wird der Landesmindestlohn
inklusive zu zahlender Zuschläge berechnet und welche Zuschläge werden miteinberechnet? (Bitte Übersicht
der Unternehmen mit den zugehörigen Löhnen und Zuschlägen in einer Tabelle)
3. Bei welchen landeseigenen Unternehmen und deren Tochterunternehmen bildet der Landesmindestlohn die
Lohnuntergrenze? (Bitte Kennzeichnung in der Tabelle)
4. Bei welchen landeseigenen Unternehmen und deren Tochterunternehmen kommt ein Tarifvertrag zur
Anwendung? (Bitte Angabe des Tarifvertrags in der Tabelle)?

Zu 1. bis 4.:
Die Angaben zu den landeseigenen Unternehmen sind der als Anlage 1 beigefügten Tabelle
zu entnehmen. Nach dem Rundschreiben IAS II B Nr. 1/2020 der Senatsverwaltung für
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Integration, Arbeit und Soziales vom 9. Juli 2020 ist für die Ermittlung, ob der Anspruch auf
den Landesmindestlohn erfüllt ist, das Mindestlohngesetz des Bundes einschließlich der dazu
ergangenen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts grundsätzlich entsprechend
heranzuziehen. Danach ist der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn erfüllt, wenn die
vom Arbeitgeber für einen Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung einschließlich
berücksichtigungsfähiger Zulagen und Zuschläge den Betrag erreicht, der sich aus der
Anzahl der in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden multipliziert mit dem
Mindestlohn brutto ergibt.

5. Wie hoch ist jeweils der niedrigste Stundenlohn ohne Zuschläge bei den landeseigenen Stiftungen
öffentlichen Rechts und deren Tochterunternehmen? (Bitte Übersicht aller Stiftungen mit den zugehörigen
Löhnen in einer Tabelle)
6. Bei welchen landeseigenen Stiftungen öffentlichen Rechts und deren Tochterunternehmen wird der
Landesmindestlohn inklusive zu zahlender Zuschläge berechnet und welche Zuschläge werden
miteinberechnet? (Bitte Übersicht der Stiftungen mit den zugehörigen Löhnen und Zuschlägen in einer Tabelle)
7. Bei welchen landeseigenen Stiftungen öffentlichen Rechts und deren Tochterunternehmen bildet der
Landesmindestlohn die Lohnuntergrenze? (Bitte Kennzeichnung in der Tabelle)
8. Bei welchen landeseigenen Stiftungen öffentlichen Rechts und deren Tochterunternehmen kommt ein
Tarifvertrag zur Anwendung? (Bitte Angabe des Tarifvertrags in der Tabelle)?

Zu 5. bis 8.:
Die Angaben zu den landeseigenen Stiftungen sind der als Anlage 2 beigefügten Tabelle zu
entnehmen.

Berlin, den 15. Februar 2023

In Vertretung

Barbro Dreher
Senatsverwaltung für Finanzen



Betr.: Schriftliche Anfrage Nr. 19 / 14 742 - Mindestlohn nur mit Nachtzuschlag? Landesmindestlohn bei landeseigenen Unternehmen - Anlage 1 -

Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

Wie hoch ist jeweils der
niedrigste Stundenlohn ohne
Zuschläge bei den
landeseigenen Unternehmen
und deren
Tochterunternehmen?

Bei welchen landeseigenen
Unternehmen und deren
Tochterunternehmen wird der
Landesmindestlohn inklusive
zu zahlender Zuschläge
berechnet und welche
Zuschläge werden
miteinberechnet?

Bei welchen landeseigenen
Unternehmen und deren
Tochterunternehmen bildet
der Landesmindestlohn die
Lohnuntergrenze?

Bei welchen landeseigenen
Unternehmen und deren
Tochterunternehmen kommt
ein Tarifvertrag zur
Anwendung? (Bitte Angabe
des Tarifvertrags)

BEHALA - Berliner Hafen- und
Lagerhausgesellschaft mbH

                               17,25 € Nein Nein TVöD-VKA

B-Plus Planungs-                                15,40 € Nein Nein Nein
BPS BEHALA Port Services GmbH                                14,44 € Nein Nein Nein

BEN Berlin Energie und Netzholding
GmbH

 In Anlehnung an MTV von
SNB, daher gleicher
Stundenlohn wie bei der SNB

Nein Nein Ja, in Anlehnung an MTV
gemäß SNB

Stromnetz Berlin GmbH (SNB)  Angestellte: 16,78 €/Std.
(TrfGr CS);
Werkstudenten: 14-15 €/Std.
je nach Studium
(Bachelor/Master)

Nein Nein Ja, Konzerntarifvertrag
Vattenfall Europe AG (MTV) +
Vergütungstarifvertrag
Vattenfall Europe

Berliner Bäder-Betriebe (BBB) Anstalt
des öffentlichen Rechts

 TVÖD-VKA EG 1 Stufe 2:
11,88 €/h, derzeit erfolgt
jedoch keine Eingruppierung
in dieser Entgeltgruppe, IST:
EG 4; Stufe 1: 14,89 €/h

Die Zuordnung zu den
Entgeltgruppen des
Tarifvertrags erfolgt
entsprechend den tariflichen
Vorschriften.

Die Zuordnung zu den
Entgeltgruppen des
Tarifvertrags erfolgt
entsprechend den tariflichen
Vorschriften.

TVöD-V

Berliner Großmarkt GmbH                                14,38 € Nein Nein TVöD-VKA
Berliner Stadtgüter GmbH  Mindestens der

Landesmindestlohn
Zuschläge werden nicht
miteinberechnet

Der Landesmindestlohn
bildet die Lohnuntergrenze

Haustarifvertrag
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

Berliner Stadtreinigungsbetriebe
(BSR) Anstalt des öffentlichen Rechts

 Der niedrigste angewendete
rechnerische Stundenlohn
(ohne Zuschläge) liegt derzeit
bei 13,33 Euro.

Der Landesmindestlohn wird
rechnerisch als
Grundvergütung ohne
Berücksichtigung von
Zuschlägen berücksichtigt.

Das niedrigste angewendete
Tarifentgelt liegt deutlich über
dem Landesmindestlohn.

TVöD und zusätzlicher
Haustarifvertrag (ZTV)

BR Berlin Recycling GmbH                                14,85 € Nicht zutreffend (Durch den
niedrigsten Stundenlohn von
14,85€/h ist diese Frage für
die BR nicht von Relevanz)

Nicht zutreffend (Bei der BR
bildet der Landesmindestlohn
nicht die Lohnuntergrenze)

BDE / Haustarifvertrag mit
Ver.di

FBS Fuhrpark Business Service
GmbH

 Aufgrund der geringen
Größe des Unternehmens (3
MA) erfolgt kein separater
Ausweis. Der niedrigste
Stundenlohn liegt > 13,00

Nein Nein Nein, aber angelehnt an
Tarifvertrag Handel, Banken
und Versicherungen

GBAV Gesellschaft für Boden und
Abfallverwertung mbH

 LG 3: 18,78 €/h zzgl.
diverser Zuschläge

Nein Nein Ja: aber nur angelehnt an IG
Bauen-Agrar-Umwelt

MPS Betriebsführungsgesellschaft
mbH

                               13,00 € Nein Nein Ja: BDE / Haustarifvertrag
mit Ver.di

NochMall GmbH                                13,90 € Nein Nein Ja: Einzelhandelstarifvertrag
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Anstalt des öffentlichen Rechts

                               13,90 € Nein Nein TV-N Berlin

BT Berlin Transport GmbH                                15,19 € k.A. k.A. TV-N Berlin
BVG Beteiligungsholding GmbH &
Co. KG

                               15,98 € k.A. k.A. Haustarifvertrag

IOB Internationale
Omnisbusbahnhof-
Betreibergesellschaft mbH

                               15,48 € k.A. k.A. Nein

URBANIS GmbH                                17,32 € k.A. k.A. Nein
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

BVG Projekt GmbH                                14,81 € Der Stundenlohn richtet sich
nach TV-N, Zuschläge gibt es
in der BVG Projekt GmbH
keine.

In der BVG Projekt GmbH
nicht der Fall.

TV-N Berlin

Berliner Wasserbetriebe Anstalt des
öffentlichen Rechts

                               15,78 € Nein Nein TV-V (Tarifvertrag
Versorgungsbetriebe)

Berliner Stadtwerke GmbH                                15,00 € Nein Nein Nein
Berliner Werkstätten für Menschen mit
Behinderung - GmbH

                               13,00 € Nein Nein Teilweise Metalltarifvertrag,
ansonsten Vergütungshöhe
gemäß TV-L,
Tochterunternehmen
angepasst auf Tarifvertrag
gewerbliche Reinigung

Integra gGmbH  k.A. k.A. k.A. Rahmentarifvertrag gew.
Reinigung,
Vergütungstarifvertrag gew.
Reinigung

Berlinovo Immobilien Gesellschaft
mbH

                               13,00 € Es werden keine Zuschläge
berechnet, da keine
Nachtarbeit und keine
Feiertags- oder
Sonntagsarbeit

k.A. Nein, ist aber vorgesehen

Berlinovo Apartment GmbH  k.A. k.A. k.A. k.A.
Berlinovo
Grundstücksentwicklungs GmbH

                               13,00 € Es werden keine Zuschläge
berechnet, da keine
Nachtarbeit und keine
Feiertags- oder
Sonntagsarbeit

k.A. k.A.

Berlinwasser Holding GmbH  keine Beschäftigte Tarifgebunden, in Anlehnung
an TV-V (Tarifvertrag
Versorgungsbetriebe)
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

bluepartner GmbH                                13,60 € Nein Nein Nein
p2m Berlin GmbH                                13,00 € Nein Nein Nein
pigadi GmbH                                15,60 € Nein Nein Nein

BGZ Berliner Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit mbH

 Aktuell niedrigste
Einguppierung entsprechend
TVL 2023 9b Stufe 1: 18,37
€/h, (+ 1 Werkstudent mit
aktuell 12,96 €/h nach TV
Stud III)

Nein Nein TV-L

BIM Berliner Immobilienmanagement
GmbH

                               13,00 € Es werden keine Zuschläge
bei der Berechnung des
Mindestlohns berechnet

Ja Nein

Campus Berlin-Buch GmbH  Geringste Eingruppierung
nach Entgeltgruppe 5 TVöD

Nein Nein Vergütung in Anlehnung an
den TVöD

degewo Aktiengesellschaft  17,69 €
 (studentische Aushilfen:
14,72 €)

Nein Nein Tarifvertrag für die Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

degewo 6. Wohnen
Geschäftsführungs GmbH

                               17,69 € Nein Nein Tarifvertrag für die Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

degewo Gebäudeservice GmbH                                13,00 € Nein degewo Gebäudeservice
GmbH

Tarifvertrag für die Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft,
Haustarifvertrag, Tarifvertrag
der gewerblichen
Beschäftigten in der
Gebäudereingung

degewo netzWerk GmbH                                21,84 € Nein Nein Tarifvertrag für die Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

degewo Technische Dienste
GmbH

                               13,27 € Nein Nein Haustarifvertrag
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

gewobe Wohnungswirtschaftliche
Beteiligungsgesellschaft mbH

 20,13 Euro
(studentische Aushilfen:
14,72 Euro)

Nein Nein Tarifvertrag für die Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

SOPHIA Berlin GmbH
geimeinsame Tochter mit der
STADT UND LAND Wohnbauten-
Gesellschaft mbH)

                               13,00 € Nein SOPHIA Berlin GmbH Nein

Deutsche Film- und Fernsehakademie
Berlin, GmbH

 15,53 € (im Jahr 2021 gem.
Beteiligungsbericht 2022)

Angelehnt am TV-L jedoch
nicht gebunden

Deutsche Klassenlotterie Berlin
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts

                               16,04 € Nein Nein Rahmentarifvertrag und
Gehaltstarifvertrag der
Deutschen Klassenlotterie
Berlin (Haustarifverträge)

Ferdinand-Braun-Institut gGmbH,
Leibniz-Institut für
Höchstfrequenztechnik

 Der Stundenlohn richtet sich
bei allen regulären
Beschäftigten nach der
Entgeltordnung des TVöD.
Der Landesmindestlohn
findet Anwendung nur bei
studentischen
wissenschaftlichen
Hilfskräften.

Der Landesmindestlohn
findet ausschließlich auf
studentische
wissenschaftliche Hilfskräfte
Anwendung. Diese erhalten
keine Zuschläge (da sie
weder Schicht- noch
Nachtarbeit leisten).

Nur für studentische
wissenschaftliche Hilfskräfte
bildet der Landesmindestlohn
die Lohnuntergrenze.
Grundsätzlich gilt der TVöD.

Ja, TVöD

Friedrichstadt-Palast
Betriebsgesellschaft mit beschränkter
Haftung

 12,42 € (im Jahr 2021 gem.
Beteiligungsbericht 2022)

Ja, mit hauseigenen
Vereinbarungen:
Rahmengruppenvertrag FSP
TV Tanz
TV Musiker FSP
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

GESOBAU AG  15,95 €

(stud. Aushilfen 14,50 €)
(Minijobber 13,00 €)

Nein

(Nein)

Ja

(Ja)
(Ja)

Ja (Haustarifvertrag)

aktiva Haus- und
Wohnungseigentumsverwaltung
GmbH

 20,96 € Bei den Vertriebsmitarbeitern
wird Provision mit
einbezogen.

Ja Nein

berlinwohnen Hausmeister GmbH                                13,00 € Nein Ja Nein
berlinwohnen Messdienste GmbH  16,67 €

(stud. Aushilfen 15,50 €)
Nein Ja Nein

Gesobau Wohnen KG                                15,95 € Nein Ja Ja (Haustarifvertrag der
GESOBAU AG)

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin

                               27,37 € Nein Nein MTV und VTV der Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

Gewobag EB Entwicklungs- und
Baubetreuungsgesellschaft mbH

                               18,89 € Nein Nein Nicht tarifgebunden

Gewobag ED Energie- und
Dienstleistungsgesellschaft mbH

                               16,70 € Nein Nein Nicht tarifgebunden

Gewobag MB
Mieterberatungsgesellschaft mbH

                               20,27 € Nein Nein Haustrarifvertrag

Gewobag VB
Vermögensverwaltungs- und
Betriebsgesellschaft mbH

 19,12 € (ohne 3x Minijob) Nein Nein Haustarifvertrag

Gewobag PB Wohnen in
Prenzlauer Berg GmbH

                               22,53 € Nein Nein MTV und VTV der Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

Gewobag WB Wohnen in Berlin
GmbH

 19,49 € (ohne 1x Minijob) Nein Nein MTV und VTV der Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft

Grün Berlin Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

 siehe Antwort Frage 4 siehe Antwort Frage 4 siehe Antwort Frage 4 Anwendung (Anlehnung) TV-L

GB infraVelo GmbH  siehe Antwort Frage 4 siehe Antwort Frage 4 siehe Antwort Frage 4 Anwendung (Anlehnung) TV-L
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

Grün Berlin Service GmbH  siehe Antwort Frage 4 siehe Antwort Frage 4 siehe Antwort Frage 4 Keine Anwendung des TV-L.
Arbeitszeiten,
Urlaubsansprüche und
Eingrupperung erfolgen
analog der
Muttergesellschaft (TV-
L).Entsprechende
Tarifabschlüsse (TV-L)
werden bei der Grün Berlin
Service ebenfalls umgesetzt.Hebbel-Theater Berlin - Gesellschaft

mbH
 Analog TV-L E 2 Stufe 1:
13,49€

Ohne Zuschläge Nein Keine Tarifbindung, nur in
Teilen angelehnt an TV-L

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft
mbH

 14,16 €, aktuell geringste
Vergütung, die gezahlt wird
18,69 €

Ohne Zuschläge berechnet Nein Ja, Tarifvertrag für die
Beschäftigten in der
Wohnung- und

HOWOGE Servicegesellschaft
mbH

                               13,00 € Ohne Zuschläge berechnet Ja Haustarifvertrag

HOWOGE Wärme GmbH                                14,37 € Ohne Zuschläge berechnet Nein Keine Tarifbindung
KRAMER + KRAMER Bau- und
Projektmanagement GmbH

                               19,16 € Ohne Zuschläge berechnet Nein Keine Tarifbindung

IBB Unternehmensverwaltung AöR Trifft nicht zu
DAB Digitalagentur Berlin GmbH  Die aktuell am niedrigsten

eingestufte Stelle ist eine
Eingruppierung E9 orientiert
am Tarifvertrag der Länder
(TV-L). 

Nein Nein Orientierung an TV-L

IBB Beteiligungsgesellschaft mbH                                20,00 € Nein Nein Nein, nicht tariflich gebunden.
Es besteht kein Tarifvertrag

IBB Business Team GmbH                                13,62 €  Nein Nein  Orientierung an TV-L
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

IBB Capital GmbH                                24,50 €  Nein  Nein Nein, teilweise Orientierung
an TV-L

Investitionsbank Berlin Anstalt des
öffentlichen Rechts

 Gem. Tariftabelle in der
niedrigsten Tarifgruppe:
14,18 € bis 30.06.2023 (ab
01.07.2023: 14,47 €)

Gemäß Tarifvertrag sind
Mehrarbeits- und
Nachtarbeitszuschläge zu
gewähren

Die Tariftabelle bildet die
Untergrenze

Tarifgemeinschaft öffentlicher
Banken

IT-Dienstleistungszentrum Berlin AöR  Gemäß Egr. 5 - niedrigste
Eingruppierung im Haus

Nein Nein TV-L

BerlinOnline Stadtportal GmbH &
Co.KG

                               18,27 € Nein Ja Nein

BerlinOnline
Stadtportalbeteiligungsges.mbH

 Geschäftsführende GmbH
ohne weitere Angestellte

Nein Nein Nein

Kinder- und Jugendfreizeitzentrum
Wuhlheide - Landesmusikakademie -
gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH

                               13,00 € Zuschläge sind im
Mindestlohn nicht enthalten.

Im FEZ-Berlin bildet der
Landesmindestlohn die
Lohnuntergrenze, so auch bei
Aushilfen, für die der
Tarifvertrag nicht gilt.

Im FEZ-Berlin kommen ein
Manteltarifvertrag (MTV) und
Vergütungstarifvertrag (VTV)
zur Anwendung.

Kulturprojekte Berlin GmbH                                13,00 € Nein Nein Haustarifvertrag
Messe Berlin GmbH                                13,50 € k.A. k.A. TVöD

Berlin Photo Week GmbH                                21,84 € k.A. k.A. Nein
Capital Catering GmbH                                12,72 € k.A. k.A. DEHOGA
Capital Facility GmbH                                13,00 € k.A. k.A. Haustarifvertrag
MB Capital Services GmbH                                14,58 € k.A. k.A. Haustarifvertrag
MB Shift Mobility GmbH                                20,11 € k.A. k.A. Nein
Mobile Seasons GmbH                                15,95 € k.A. k.A. Nein
MW Messe-, Ausstellungs- und
Dienstleistungsgesellschaft
Wolfsburg mbH

                               14,67 € k.A. k.A. Nein

Musicboard Berlin GmbH                                13,00 € Es gibt keine Anstellungen mit
zu zahlenden Zuschlägen

Nein, aber angelehnt an Tarif

Olympiastadion Berlin GmbH                                13,45 € Nein Nein Nein
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

STADT UND LAND Wohnbauten-
Gesellschaft mbH

                               14,16 € Nein Nein VTV der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft

STADT UND LAND FACILITY-
Gesellschaft mbH

                               13,00 € Nein Ja Haustarifvertrag

WOBEGE Wohnbauten- und
Beteiligungsgesellschaft mbH

                               13,81 € Nein Nein Entgeltsystem in Anlehnung
an den VTV der
Wohnungswirtschaft

Tegel Projekt GmbH                                13,00 € Trifft  nicht zu 13,- ist Lohnuntergrenze Nein
Tempelhof Projekt GmbH  18,90 € (gem.

Beteiligungsbericht 2022)
Nein

Vivantes - Netzwerk für Gesundheit
GmbH

 Start bei EG 2: 13,22 € Keine Berechnung -
Anwendung des
Flächentarifes TVöD-K

Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TVöD-K

TVöD-K / TV Ärzte Vivantes

BBG Berliner Bildungscampus für
Gesundheitsberufe gGmbH

 15,44 € (Hausmeister) - Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TV-L

TVöD-K bei den Gestellten
Mitarbeiter*innen/Tochter-
personal Anlehnung an TV-L

Labor Berlin - Charité Vivantes
GmbH
(gemeinsame Tochter mit der
Charité)

 Start bei EG 2: 13,22 € Keine Berechnung -
Anwendung des
Flächentarifes TVöD-K

Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TVöD-K

TVöD-K bei den Gestellten
Mitarbeiter*innen

Labor Berlin - Charité Vivantes
Services GmbH
(gemeinsame Tochter mit der
Charité)

 Start bei EG 2: 13,22 € Keine Berechnung -
Anwendung des
Flächentarifes TVöD-K

Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TVöD-K

TVöD-K bei den Gestellten
Mitarbeiter*innen

MVZ Charité Vivantes GmbH
(gemeinsame Tochter mit der
Charité)

 Start bei EG 2: 13,22 € Keine Berechnung -
Anwendung des
Flächentarifes TVöD-K

Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TVöD-K

TVöD-K bei den gestellten
Mitarbeiter*innen der Charité
und von Vivantes
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

SVL Speiseversorgung und -
logistik GmbH

 Laut Entgelt-TV
SVL/Vivaclean:
12,50 €

Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

TV Töchter Vivantes

VivaClean Nord GmbH  Laut Entgelt-TV
SVL/Vivaclean:
12,50 €

Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

TV Töchter Vivantes

VivaClean Süd GmbH  Laut Entgelt-TV
SVL/Vivaclean:
12,50 €

Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

TV Töchter Vivantes

Vivantes - Forum für Senioren
GmbH

 Laut Flächen-Tarif TVöD-K:
Start bei EG 2: 13,22 € +
laut Flächen-Tarif TV-L: Start
bei EG 2: 13,58 €

Keine Berechnung -
Anwendung des
Flächentarifes TVöD-K + TV-L

Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TVöD-K + TV-L

TVöD-K /TV-L

Vivantes - MVZ GmbH  Laut Entgelt-TV MVZ:
12,75 €

Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

TV Töchter Vivantes

Vivantes Hospiz gGmbH                                12,60 € Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Nein
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

Vivantes Ida-Wolff-Krankenhaus
GmbH

  Start bei EG 2: 13,22 € keine Berechnung -
Anwendung des
Flächentarifes TVöD-K

Lohnuntergrenze ist der
Flächentarif TVöD-K

TVöD-K / TV Ärzte IWKH

Vivantes Rehabilitation GmbH  Laut Entgelt-TV Reha/VSG:
12,50 €

Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

TV Töchter Vivantes

Vivantes Service GmbH  Laut Entgelt-TV Reha/VSG:
12,50 €

Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

Ja, Berechnung
gem.Rundschreiben IAS II B
Nr. 1/2020 Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und
Soziales v. 09.07.2020

TV Töchter Vivantes

WBM Wohnungsbaugesellschaft
Berlin-Mitte mbH

                               14,16 € Entfällt, Zahlung nach VTV Entfällt Anwendungs-TV zur
Anwendung von:
a) Manteltarifvertrag für die
Beschäftigten in der
Wohnungswirtschaft;
b) Vergütungstarifvertrag für
die Beschäftigten in der
Deutschen
Immobilienwirtschaft

WISTA Management GmbH                                13,00 € Nein Nein Nein, Anlehnung an TV-L
WISTA.Plan GmbH  - Nein Nein Nein
WISTA.Service GmbH                                15,00 € Nein Nein Nein, Anlehnung an TV-L

Verwendete Abkürzungen:
BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.
DEHOGA Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
MTV Manteltarifvertrag
TV Tarifvertrag
TV Ärzte Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern
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Landeseigenes Unternehmen / Anstalt
        Tochterunternehmen

Frage 1: Frage 2: Frage 3: Frage 4:

TV-L Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
TV-N Tarifvertrag Nahverkehr Berlin
TV-V Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVöD-K TVöD für den Dienstleistungsbereich Krankenhäuser im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
TVöD-V Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Verwaltung
TVöD-VKA Tarifvertrag für den Öffentlichen DienstBereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
VAEU Vereinigung der Arbeitgeberverbände energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmungen
VTV Vergütungstarifvertrag
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Betr.: Schriftliche Anfrage Nr. 19 / 14 742 - Mindestlohn nur mit Nachtzuschlag? Landesmindestlohn bei landeseigenen Unternehmen - Anlage 2 -

Stiftung
        Tochterunternehmen

Frage 5: Frage 6: Frage 7: Frage 8:

Wie hoch ist jeweils der
niedrigste Stundenlohn ohne
Zuschläge bei den
landeseigenen Stiftungen
öffentlichen Rechts und deren
Tochterunternehmen?

Bei welchen landeseigenen
Stiftungen öffentlichen Rechts
und deren
Tochterunternehmen wird der
Landesmindestlohn inklusive
zu zahlender Zuschläge
berechnet und welche
Zuschläge werden
miteinberechnet?

Bei welchen landeseigenen
Stiftungen öffentlichen Rechts
und deren
Tochterunternehmen bildet
der Landesmindestlohn die
Lohnuntergrenze?

Bei welchen landeseigenen
Stiftungen öffentlichen Rechts
und deren
Tochterunternehmen kommt
ein Tarifvertrag zur
Anwendung? (Bitte Angabe
des Tarifvertrags)

Stiftung Deutsche Klassenlotterie
Berlin (DKLB-Stiftung)

Die DKLB-Stiftung hat keine
eigenen Beschäftigten. Die
Arbeiten werden von
Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der DKLB
übernommen.

Stiftung Oper in Berlin  13,00 €  (Komparsen) Fehlanzeige Zutreffend TV-L-Stiftung Oper in Berlin,
Tarifvertrag für Kulturorchester
(TVK), Normalvertrag Bühne
(NV Bühne)

Stiftung Neue Synagoge Berlin –
Centrum Judaicum

 13,00 € (Mindestlohn zugleich
niedrigster Stundenlohn)

Fehlanzeige Zutreffend Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)
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Stiftung
        Tochterunternehmen

Frage 5: Frage 6: Frage 7: Frage 8:

Stiftung Topographie des Terrors                                     13,00 € Fehlanzeige Zutreffend TV Stiftung Topographie des
Terrors zur Anwendung des
Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

Stiftung Berlinische Galerie  Die Stiftung Berlinische
Galerie hat derzeit keine
Beschäftigten, die unterhalb
der E03 vergütet werden.

Fehlanzeige Zutreffend Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD -
VKA)

Stiftung Bröhan-Museum                                     13,00 € Fehlanzeige Fehlanzeige Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-
VKA)

Stiftung Stadtmuseum Berlin                                     15,69 € Fehlanzeige Fehlanzeige Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-V
VKA)

Stadtmuseum Berlin GmbH                                     13,77 € inkl. Jahressonderzahlung Fehlanzeige In Anlehnung an den TVÖD-V
VKA

Stiftung Zentral- und Landesbibliothek
Berlin

 15,66 € (E 3 Stufe 2) Landesverwaltungsamt Berlin
/ Zeitzuschläge Dienst zu
ungünstigen Zeiten

Fehlanzeige Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

Stiftung Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen

 14,46 € (EG 3 TV-L, stud. HK) Jahressonderzahlung lt. TV-L Gilt für die Vergütung der
außertariflichen Volontariate
(50 Prozent EG 13)

Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

Stiftung Deutsches Technikmuseum
Berlin

 13€ (Volontäre) Fehlanzeige 13€ (Volontäre) Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)
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Stiftung
        Tochterunternehmen

Frage 5: Frage 6: Frage 7: Frage 8:

T&M GmbH  14,46 € (EG 3 Stufe 1) Fehlanzeige Fehlanzeige Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

Stiftung Berliner Philharmoniker  Tarifentgelt + zwei
Volontariate nach
Mindestlohn Bund

Fehlanzeige Fehlanzeige

Berliner Philharmoniker (Treuhand)
GmbH

 Fehlanzeige Fehlanzeige Fehlanzeige

Berlin Phil Media GmbH  ein Volontariat nach
Mindestlohn Bund

Fehlanzeige Fehlanzeige

Berliner Philharmonie gGmbH  zwei Volontariate nach
Mindestlohn  Bund

Fehlanzeige Fehlanzeige

Stiftung für Kulturelle Weiterbildung
und Kulturberatung

 14,46 € (TV-L, E3, Stufe 1 für
Studierende)
ansonsten: TV-L, E8, Stufe 3:
19,33 €

Fehlanzeige wird berücksichtigt, aber nicht
angewandt, d.h. Stundenlohn
ist höher

TV-L

Kulturraum Berlin GmbH  13,56 €
ansonsten: TV-L, E9b, Stufe 4:
23,07 €

Fehlanzeige Minijobs für Studierende für
befristete Aufgaben

TV-L

Stiftung Berliner Mauer  € 13,00 für Studentische
Hilfskräfte (SHK)

Fehlanzeige Nur bei Studentischen
Hilfskräften - ansonsten
Bezahlung nach TV-L = >
Mindestlohn

TV-L

Verwendete Abkürzungen:
TV Tarifvertrag
TV-L Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVöD-VKA Tarifvertrag für den Öffentlichen DienstBereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)

Tarifvertrag der Berliner
Philharmoniker mit
Vergütungstarifverträgen, ein
Haustarifvertrag für das nicht
künstlerische Personal mit
Vergütungstarifverträgen
sowie ein Haustarifvertrag für
die Auszubildenden
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